
 

 

 N I E D E R S C H R I F T 
 

über die Sitzung 

des Gemeinderates 

 

vom 26. Juli 2022 

in der Samerberger Halle 
 

 
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen; erschienen sind nachstehende Mitglieder, also 

mehr als die Hälfte. 

 

Vorsitzender:  

1. Bgm. Georg Huber 

  Gemeinderäte: 

Auer Michael 

Bauer Christian 

Daxlberger Franz 

Heibler Christoph 

Hörl Thomas Dr. 

Köppl Andreas 

Sattlberger Michael 

Schmid Thomas 

Schulze-Strein Irene Dr. 

Staber Christian 

Stuffer Johannes                      ab 20:20 Uhr 

Ull Wolfgang 

 

 

 

Die Beschlussfähigkeit war damit hergestellt. 

 
Entschuldigt fehlten 2 Mitglieder:  

Eckert Christine 

Hager Simon 

 

Vorsitzender:        Schriftführer: 

1. Bürgermeister Georg Huber     Andreas Müllinger 

 

Die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates wurde dem  

Gemeinderat zugestellt. Die 15 gesetzesmäßigen Gemeinderatsmitglieder waren ordnungsge-

mäß geladen; erschienen sind 12 und ab 20.20 Uhr 13.  

Die Beschlussmäßigkeit war damit hergestellt.  

 



 

 

 
 

 

I. öffentliche Sitzung 

_________________________ 

 

 

TOP 1:   Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 28.06.2022 

 

Der Vorsitzende, Erster Bürgermeister Georg Huber, informiert die Mitglieder über die              

Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 28.06.2022.  

 

Beschluss:  

Der Gemeinderat genehmigt die Sitzungsniederschrift. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesend:   12     

Ja-Stimmen:   12      

Nein-Stimmen:    0     

Persönlich beteiligt:    0 

 

 

 

TOP 2:   Bauleitplanung der Gemeinde; 

Änderung Bebauungsplan Törwang-Ost, Billigungsbeschluss 

 

Der Vorsitzende, Erster Bürgermeister Georg Huber, informiert die Mitglieder über den An-

trag auf Änderung des Bebauungsplanes Törwang-Ost. Der Planentwurf der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes Törwang-Ost des Architekturbüros Fuchs aus Kolbermoor in der Fas-

sung vom 05.05.2022 wurden den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. 

Geplant ist eine geänderte Festsetzung in Form von zwei Wohnhäusern auf der Flurnum-

mer 317/1 der Gemarkung Törwang. 

 

Beschluss:  

Der Gemeinderat beschließt für den Bereich der Flurnummer 317/1 der Gemarkung Tör-

wang eine Änderung des Bebauungsplanes Törwang-Ost vorzunehmen (Aufstellungsbe-

schluss). Außerdem billigt der Gemeinderat den Planentwurf des Architekturbüros Fuchs 

aus Kolbermoor in der Fassung vom 05.05.2022 (Billigungsbeschluss). 

Die Verwaltung wird beauftragt die weiteren Verfahrensschritte für das Änderungsverfah-

ren einzuleiten. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesend:   12     

Ja-Stimmen:   12      

Nein-Stimmen:    0     

Persönlich beteiligt:    0 

           

 

 

 

 



 

 

 

TOP 3:   Bauleitplanung der Gemeinde; 

Antrag auf Änderung Bebauungsplan Hundham 

 

Der Vorsitzende, Erster Bürgermeister Georg Huber, informiert die Mitglieder über den Antrag 

auf Erhöhung der Wandhöhe für die Hausnummern Hundham 17 und 19. Der Bauausschuss hat 

den Antrag in der Sitzung vom 04.07.2022 vorberaten und eine Empfehlung an den Gemeinde-

rat dahingehend ausgesprochen, dass die beantragte Erhöhung der Wandhöhe von 6,00 m 

auf 7,50 m nicht berücksichtigt werden soll. 

 

Beschluss:  

Der Gemeinderat lehnt den Antrag auf Erhöhung der Wandhöhe ab. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesend:   12     

Ja-Stimmen:     0      

Nein-Stimmen:  12     

Persönlich beteiligt:    0 

 

 

 

TOP 4:   Haushaltswesen der Gemeinde; Jahresrechnung 2020 

Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung 2020; Genehmigung der über- 

und außerplanmäßigen Ausgaben 2020 

 

Der Vorsitzende, Erster Bürgermeister Georg Huber, teilt dem Gemeinderat mit, dass der 

Rechnungsprüfungsausschuss am 21.11.2021 die örtliche Rechnungsprüfung für das 

Haushaltsjahr 2020 gemäß der Kommunalwirtschaftlichen Prüfungsordnung (KommPrv) 

durchgeführt hat. 

 

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Gemeinderat Wolfgang Ull, 

erläuterte den Mitgliedern die Feststellung des Ergebnisses, sowie die Niederschrift über die 

örtliche Prüfung der Jahresrechnung.  

 

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem Rechnungsergebnis von  

5.937.430,39 Euro (5.889.750,00 Euro Haushaltsansatz) und der Vermögenshaushalt mit 

einem Ergebnis von 4.294.063,84 Euro (Ansatz 4.834.670 Euro). 

 

 

Die vom Gesetzgeber nach der kommunalen Haushaltsverordnung (KommHV) 

vorgeschriebene Mindestzuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe 

von 171.000 € wurde durch die tatsächliche Zuführung in Höhe von 682.834,43 € ebenso 

wie die vorgeschriebene Mindestrücklage in Höhe von 58.978 € durch die tatsächliche 

Rücklage in Höhe von 361.631,45€ eingehalten. 

 

Im Jahr 2020 war eine Kreditaufnahme im Haushaltsplan in Höhe von 2.000.000 € 

eingeplant, eine Kreditaufnahme durch die Gemeinde wurde vorgenommen. 

 

Die entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalts im Jahre 2020 sowie deren Ausgleich wurde den Mitgliedern 

erläutert. Die Aufstellung der einzelnen Haushaltsstellen wurde vorab jedem Mitglied 

ausgehändigt. 

 



 

 

 
1. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für 

das Haushaltsjahr 2020 zur Kenntnis. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesend:   13     

Ja-Stimmen:   13      

Nein-Stimmen:    0     

Persönlich beteiligt:    0 

 

 

2. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 102 Abs. 3 

Gemeindeordnung (GO) fest. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesend:   13     

Ja-Stimmen:   13      

Nein-Stimmen:    0     

Persönlich beteiligt:    0 

 

 

3. 

Beschluss: 

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts 

für das Haushaltsjahr 2020 werden genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesend:   13     

Ja-Stimmen:   13      

Nein-Stimmen:    0     

Persönlich beteiligt:    0 

Die Aufstellungen der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind Bestandteil des 

Protokolls. 

 

4. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat entlastet den ersten Bürgermeister und die Verwaltung gemäß § 102 

Abs. 3 Gemeindeordnung (GO). 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesend:   13     

Ja-Stimmen:   12      

Nein-Stimmen:    0     

Persönlich beteiligt:    1 

 

Erster Bürgermeister Georg Huber war wegen persönlicher Beteiligung von der Beratung 

und Beschlussfassung ausgeschlossen. 

 

Die Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für das Jahr 2020 ist 

Bestandteil dieses Protokolls. 

 

 



 

 

 
 

TOP 5:   Antrag Montessori-Schule Rohrdorf; 

Gewährung eines freiwilligen Gastschulbeitrages 

 

Der Vorsitzende, Erster Bürgermeister Georg Huber, teilt dem Gemeinderat den Zuschussan-

trag der Montessori-Schule Rohrdorf vom 29.06.2022 auf Leistung eines freiwilligen Gastschul-

beitrages mit. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat lehnt den Zuschussantrag ab. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesend:    13 

Ja-Stimmen:      2    

Nein-Stimmen:   11 

Persönlich beteiligt:     0 

 

 

 

TOP 6:   Antrag Musikkapelle Samerberg; 

Gewährung eines Zuschusses für eine Bläserklasse 

 

Der Vorsitzende, Erster Bürgermeister Georg Huber, informiert den Gemeinderat über den An-

trag der Musikkapelle Samerberg auf Gewährung eines Zuschusses für eine neue Bläserklasse 

für 2022/2023 und 2023/2024 vom 01.06.2022. 

Die beiden Vertreter der Musikkapelle erläuterten dem Gremium die geplante neue Einrich-

tung einer Bläserklasse in der Grundschule Samerberg.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag zu. Eine Zuschussgewährung für das Jahr 2022/2023 er-

folgt in Höhe von 1.500 € und für das Jahr 2023/2024 in Höhe von 3.000 €. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesend:    12 

Ja-Stimmen:    12    

Nein-Stimmen:     0 

Persönlich beteiligt:     0 

 

 

 

TOP 7:   Erneuerung der Sappl-Brücke Mühltal; 

Kostenbeteiligung der Gemeinde 

 

Der Vorsitzende, Erster Bürgermeister Georg Huber, informiert den Gemeinderat über den ak-

tuellen Sachstand bezüglich der Sappl-Brücke im Mühltal. 

Die Gemeinde Nußdorf am Inn hat bereits einen Bewilligungsbescheid der Regierung von 

Oberbayern erhalten, dass die Maßnahme mit einer staatlichen Zuwendung in Höhe von 

200.000,00 € gefördert wird. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 541.000,00 €, so 

dass nach Abzug der Fördergelder noch ca. 340.00,00 € übrigbleiben. Dieser Betrag ist von 

beiden Gemeinden mit dem hälftigen Anteil auszugleichen. Die Gemeinde Nußdorf hat für 

die Baumaßnahme bereits 377.000,00 € bezahlt und beantragt deshalb einen Vorschuss in 

Höhe von 90.000,00 €. Im Haushalt für das Jahr 2022 wurden 120.000,00 € veranschlagt. 



 

 

 
Sobald die Schlussrechnung erfolgt ist, kann die endgültige Abrechnung durchgeführt 

und wird der Gemeinde mit den entsprechenden Unterlagen zur Verfügung gestellt. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt der Baumaßnahme und der Kostenaufteilung sowie der Zahlung des 

beantragten Vorschusses in Höhe von 90.000,00 € zu. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesend:    13 

Ja-Stimmen:    13    

Nein-Stimmen:     0 

Persönlich beteiligt:     0 

 

 

 

TOP 8:   Veröffentlichung von Niederschriften der Gemeinderatssitzungen im Internet 

 

Der Vorsitzende, Erster Bürgermeister Georg Huber, informiert den Gemeinderat darüber, dass 

sich die Gemeinde, gemäß dem Beschluss vom 22.03.2022, mit dem Datenschutzbeauftrag-

ten für Kommunen des Landratsamtes Rosenheim in Verbindung gesetzt hat.  

Die Stellungnahme vom 16.05.2022 sowie die beiden Bekanntmachungen des bayerischen 

Landesbeauftragten für Datenschutz, sowie weitere Informationen und Abhandlungen wur-

den den Gemeinderäten zu diesem Thema zur Verfügung gestellt. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt der Veröffentlichung von Sitzungsprotokollen mit dem Mindestinhalt 

nach § 54 Abs. 1 GO zu. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anwesend:    13 

Ja-Stimmen:      7    

Nein-Stimmen:     6 

Persönlich beteiligt:     0 

 

 

 

TOP 9: Bekanntgaben, Sonstiges 

 

Änderung der Geschäftsordnung – Bauleitplanung: 

 

Die Verwaltung soll prüfen und ggf. einen Entwurfsvorschlag erarbeiten, ob eine Änderung 

der bestehenden Geschäftsordnung hinsichtlich der Übertragung von Bauleitplanverfah-

rensmaßnahmen auf den beschließenden Bauausschuss möglich ist. 

 

 

 

Geschlossen und gefertigt: 

 

 

 

__________________________________   _______________________________ 

               Georg Huber                                                                   Andreas Müllinger   

              1. Vorsitzender                                                                      Schriftführer 


